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Stellungnahme der KSGR zum Dossier „Passerelle Berufsmatura – Gymnasialmatur / Universität“








Sehr geehrte Damen und Herren





Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zum Konzept ‚Berufsmaturität – Gymnasialmatur / Universität“ vernehmlassen zu können. Die KSGR hat an ihrer Arbeitstagung vom November 2001 und an verschiedenen Regionalkonferenzen das Konzept beraten. Der Vorstand hält im Folgenden das Ergebnis fest:





A: Grundsätzliche Vorbemerkung





Die KSGR unterstützt die Schaffung von gesamtschweizerisch gültigen Ausbildungsprofilen, die auch den Inhabern der Berufsmaturität einen Zugang zu den Universitäten ermöglichen. Die KSGR weist auf die Tradition der bereits bestehenden Wege hin (der Besuch eines Gymnasiums während der letzten zwei Jahre vor der Maturitätsprüfung; die eidgenössische Maturität; die Erwachsenenmatura; etc.). Sie kann sich auch zusätzliche Qualifizierungen vorstellen, wie dies schon für die Inhaber der Gymnasialmaturität als Zugang zu den Fachhochschulen eingeführt ist. Wir teilen aber die Ansicht der Arbeitsgruppe Dubs, dass eine solche Zusatzqualifizierung kein Differenzbereinigungsverfahren zur gymnasialen Maturität sein soll.





Die KSGR lehnt daher das Konzept der Passerelle, wie sie von der AG Dubs vorgelegt wird, aus grundsätzlichen Überlegungen ab.





Der Name ist irreführend. Es geht um die Passerelle 'Berufsmaturität - Universität' und nicht um 'Berufsmaturität - Gymnasialmaturität'. Der Name der Passerelle suggeriert nämlich eine Differenzbereinigung zwischen Berufsmaturität und Gymnasialmaturität, was aber der Bericht Dubs ausdrücklich ablehnt. Wir gehen daher davon aus, dass auch die Zeugnisformulare unterschiedliche Erscheinungsformen haben.














Das Dossier macht keine Aussagen zur Zielsetzung der Passerelle. Die KSGR geht davon aus, dass die Passerelle die Kandidaten/Kandidatinnen auf der Grundlage ihrer bisherigen Ausbildung ergänzend auf ein Studium vorbereiten soll. Wir finden aber keine Aussagen zum Programm dieser Vorbereitung. Wir denken an eine mindestens ein-jährige vollzeitliche Beschäftigung mit allgemeinbildenden Themen, die von Gymnasien oder anderen Institutionen, die auf das Universitätsstudium vorbereiten, angeboten werden. Das blosse Bestehen von Prüfungen, deren inhaltliche Angaben ebenfalls fehlen, kann nicht das Ziel der Zusatzqualifizierung sein.


Wir sind der Meinung, dass die Vorbereitung und Zusatzprüfung zur Berufsmaturität auf Studienrichtungen ausgelegt sein soll, die von den Kandidaten und Kandidatinnen im Voraus gewählten werden. Das kommt den Betroffenen entgegen und entspricht zudem der Passerelle von der Gymnasialenmaturität zur Fachhochschule. Einen weiteren Weg zur allgemeinen Hochschulreife neben der gymnasialen Maturität lehnen wir als Etikettenschwindel ab. 


Die KSGR gibt zu Bedenken, dass weder die EDK noch das BBT für den Zugang zu den Universitäten zuständig ist. Die Universitäten legen die Zugangsbedingungen weiterhin autonom fest. Das Konzept ‚Passerelle’ macht also Zusicherungen, die es eigentlich gar nicht einlösen kann. Es ist zu befürchten, dass einmal mehr auf politischer Ebene etwas entschieden wird, was vom System her nicht umgesetzt werden kann. Deshalb muss der juristische Status der Ergänzungszeugnisse hinsichtlich ihrer rechtlichen Geltung geklärt werden.





B zu den Vernehmlassungsfragen





Wir lehnen das Ziel der allgemeinen Hochschulreife ab. Es soll eine Studierfähigkeit in Richtung einer Weiterführung der bisherigen Berufsausbildung auf tertiärem Niveau ermöglicht werden. Damit ist der Rahmen für ein entsprechendes Vorbereitungsprogramm realistisch gesetzt. Wir erwarten eine Vorbereitung im Umfang eines mindestens einjährigen Vollzeitprogramms mit den entsprechenden Prüfungen. 


Da wir die Zielsetzung der Zusatzprüfung nicht erkennen, ist uns eine Stellungnahme nicht möglich. Grundsätzlich finden wir die Zusatzprüfung als angemessen.


Wir sind einstimmig für eine Prüfung in der Landessprache resp. der Sprache des Studienortes.�Die Integrationsfächer halten wir auf der Basis unserer Erfahrung im MAR für unrealistisch.�Eine Verteidigung der Maturaarbeit in einer weiteren Fremdsprache lehnen wir ab. Eine bereits beurteilte Arbeit soll nicht ein weiteres Mal zur Bewertung zugezogen werden. Die 'Verteidigung' scheint uns im vorliegenden Konzept entweder eine Schikane oder eine Farce zu werden. 


Da wir das Ziel der allgemeinen Hochschulreife für die Zusatzprüfung ablehnen, können wir zu diesem Punkt keine Aussage machen. Wir betrachten dies ohnehin als Geschäft der zuständigen Maturitätskommission. 


Wir sind der Ansicht, dass die Durchführung der Zusatzprüfung der schweizerischen Maturitätskommission übertragen werden muss. Eine Aufteilung der Prüfung in 2 Phasen lehnen wir ab.


Weitere Vorschläge haben wir nicht anzumelden. Wir erwarten aber eine Uberprüfung auch der Passerelle von der Gymnasialmaturität zur Fachhochschule.











Die KSGR hält fest, dass sie der Durchlässigkeit im Bildungssystem grundsätzlich positiv gegenübersteht, so lange sich die Qualität des Bildungssystem nicht an der Durchlässigkeit bemisst.





	Freundliche Grüsse























	Dr. Constantin Gyr-Limacher


	Präsident KSGR





PS:





Wir legen den Text der schriftlichen Eingabe der CDGSRT bei, der zu einzelnen Punkten noch klärende Bemerkungen enthält.
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